
1. Geltung
Diese Geschäftsbedingungen der HY-LINE 
AG, Hochstrasse 355, CH-8200 Schaffhausen, 
Registernummer 02030242310 (nachfolgend auch 
HY-LINE oder Lieferant genannt) gelten, wenn die 
Parteien sie ausdrücklich im Vertrag, im Angebot oder 
in der Bestellbestätigung als anwendbar erklären oder 
stillschweigend anerkannt haben. Änderungen und 
Nebenabreden sind nur wirksam, soweit HY-LINE sie 
schriftlich bestätigt. 
Diese Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. 
Abweichende, entgegenstehende oder 
ergänzende Allgemeine Geschäfts- Verkaufs- oder 
Einkaufsbedingungen des Vertragspartners oder 
Kunden (nachfolgend gemeinsam KAGB genannt) 
werden hiermit ausdrücklich wegbedungen und 
nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als 
HY-LINE ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt hat. Die Geschäftsbedingungen 
gelten auch dann, wenn HY-LINE in Kenntnis 
entgegenstehender oder abweichender KAGB die 
Lieferung der gekauften Produkte und/oder Leistungen 
vorbehaltlos ausführt oder annimmt. Kunde ist jedes 
Unternehmen und freiberuflich tätige Person bzw. 
Personengemeinschaft wie z.B. Einzelunternehmen, 
Gesellschaften, Rechtgemeinschaften, 
Körperschaften, Genossenschaften, Vereine, 
freiberuflich tätige Personen oder ähnliches, die in 
Ausübung ihrer gewerblichen, unternehmerischen 
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit mit HY-LINE 
einen Vertrag abschließt oder abschließen möchte. 
Der Begriff Kunde umfasst auch bereits potenzielle 
Kunden, die Anfragen an HY-LINE stellen oder 
Angebote einholen.
Individuelle abweichende Vereinbarungen mit dem 
Kunden oder Vertragspartner haben Vorrang vor 
diesen Geschäftsbedingungen, gelten jedoch nur 
für den konkreten Vertrag und nicht für sonstige 
Vereinbarungen, außer dies wurde von HY-LINE 
ausdrücklich schriftlich bestätigt.
Diese Geschäftsbedingungen ersetzen alle früheren 
Geschäftsbedingungen von HY-LINE.
HY-LINE oder Kunden werden nachfolgend einzeln 
auch Partei oder gemeinsam als Parteien bezeichnet.

2. Bestellung, Vertragsschluss und Umfang des 
Vertrages
Bestellungen des Kunden haben schriftlich oder in 
elektronischer Textform zu erfolgen. Bestellungen 
werden für HY-LINE erst mit der schriftlichen 
oder in elektronischer Textform vorliegenden 
Auftragsbestätigung von HY-LINE (nachfolgend 
„Auftragsbestätigung“ genannt) verbindlich. 
Für den Inhalt des Vertrages einschließlich der 
beigefügten Anwendungs- und Betriebsanleitung 
sowie der technischen Datenblätter ist allein die 
Auftragsbestätigung von HY-LINE maßgebend.
Leistungen, die in der Auftragsbestätigung nicht 
ausdrücklich zugesichert sind, wie beispielsweise 
Dokumentation, Programmierung, customizing, 
Installation, Inbetriebnahme, Schulung 
und Anwendungsunterstützung, sind nicht 
Vertragsbestandteil. 
Preise, Preislisten, Abbildungen, 
Leistungsbeschreibungen, Informationen und Angaben 
auf der Homepage oder in Katalogen dienen lediglich 
der Information, sind für HY-LINE nicht verbindlich 
und können von HY-LINE nach eigenem Ermessen 
geändert werden, es sei denn, sie werden von HY-
LINE in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet.
Bestellungen sind nicht stornierbar. Jede vom Kunden 
gewünschte Änderung einer Bestellung erfordert eine 
neue Auftragsbestätigung durch HY-LINE. Andernfalls 
bleibt die ursprüngliche Auftragsbestätigung gültig. 
Änderungswünsche können zu einer Änderung 
der Angebotspreise und der Lieferfristen sowie 
zu einer Entschädigung für bereits gefertigte/
zusammengestellte Produkte und zugekaufte 
Materialien führen.

3. Lieferung und Liefertermin
Der Lieferant liefert die Produkte in der 
Standardausführung, Software in ihrer maschinell 
lesbaren Form nach der gültigen Version im Zeitpunkt 
der Lieferung. Maßgeblich ist der Zeitpunkt 
gemäß Auftragsbestätigung. Die Einhaltung der 
Lieferverpflichtung von HY-LINE setzt die rechtzeitige 
und vollständige Erfüllung der Verpflichtungen des 
Kunden voraus.
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Die Lieferfrist verlängert sich angemessen, wenn der 
Kunde behördliche Formalitäten nicht erledigt oder 
etwaige Sicherheiten nicht stellt oder wenn HY-LINE 
wichtige technische Spezifikationen erst nach der 
Auftragsbestätigung erhält.
HY-LINE ist berechtigt Teillieferungen vorzunehmen.
Stellt HY-LINE die Produkte ganz oder teilweise 
in einer besonderen Ausführung für den Kunden 
her, richten sich seine Arbeiten nach dem 
Leistungsbeschrieb, worin der Kunde unter anderem 
anzugeben hat, unter welchen Bedingungen welches 
Ergebnis angestrebt wird.
Der Liefertermin gilt als gewahrt, wenn HY-LINE die 
bestellten Produkte vor Ort gemäß den geltenden 
INCOTERMS (siehe nachfolgend) übergeben hat. 
Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er 
eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich die 
Lieferung von HY-LINE aus anderen, vom Kunden zu 
vertretenden Gründen, so ist HY-LINE berechtigt, 
Ersatz des hieraus entstehenden Schadens 
einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) 
zu verlangen. Die gesetzlichen Vorschriften über den 
Annahmeverzug gelten uneingeschränkt. In diesem 
Fall geht die Gefahr in dem Zeitpunkt auf den Kunden 
über, in dem die Produkte gemäß den anwendbaren 
Incoterms als geliefert gelten. Darüber hinaus ist 
HY-LINE berechtigt, Leistungen aus anderen, bereits 
abgeschlossenen Verträgen zurückzubehalten oder 
von diesen Verträgen zurückzutreten.

4. INCOTERMS
Soweit kein besonderer Erfüllungsort von den 
Parteien verabredet ist, erfolgt die Lieferung durch 
HY-LINE an den Kunden gemäß FCA (Fee Carrier/
Frei Frachtführer) am Sitz von HY-LINE, Hochstrasse 
355, 8200 Schaffhausen, Schweiz (INCOTERMS 
2020), wo auch der Erfüllungsort für eine etwaige 
Nacherfüllung liegt. Soweit nichts anderes zwischen 
den Parteien vereinbart wurde, ist HY-LINE berechtigt, 
die Verpackung selbst zu bestimmen. Sonderwünsche 
hinsichtlich Verpackung, Versand und Versicherung 
sind HY-LINE rechtzeitig mitzuteilen und können 
preiswirksam sein. Aufwände diesbezüglich hat der 
Kunde zu tragen.
Erbringt der Lieferant Dienstleistungen an einem 
anderen Ort, vergütet der Kunde die Reise- und 

Aufenthaltskosten.

5. Lieferverzug
Die Nichteinhaltung des Liefertermins durch HY-
LINE berechtigt den Kunden nur dann zum Rücktritt 
vom Vertrag, wenn die Lieferung nach schriftlicher 
Mahnung durch den Kunden und nach Ablauf einer im 
Einzelfall gesetzten angemessenen Nachfrist nicht 
erfolgt ist und er den Rücktritt innerhalb von drei 
Tagen erklärt.
Im Falle höherer Gewalt ist HY-LINE zu einer 
angemessenen Verlängerung der vereinbarten 
Liefertermine berechtigt. Als höhere Gewalt gelten 
unabwendbare Ereignisse wie Naturkatastrophen 
jeglicher Art, insbesondere Unwetter, Erdbeben, 
Überschwemmungen, Vulkanausbrüche, aber auch 
Feuer, Verkehrsunfälle, Geiselnahme, Krieg, Unruhen, 
Bürgerkrieg, Revolution, Terrorismus, Sabotage, 
Streiks, Grenzschließungen, Pandemie/Epidemie 
etc. Dauert die höhere Gewalt länger als 6 (sechs) 
Monate an, kann jede Partei ohne Haftung und mit 
sofortiger Wirkung von dem entsprechenden Vertrag 
zurücktreten.
Wenn HY-LINE an der Erfüllung ihrer Verpflichtungen 
durch den Eintritt anderer Umstände gehindert wird, 
die außerhalb ihres Einflussbereichs liegen, wie z.B. 
Lieferverzögerungen bei wesentlichen Rohstoffen 
aufgrund von deren Verknappung aus welchem Grund 
auch immer, Probleme in der Lieferkette (insbesondere 
bei Lieferverzögerungen bei Lieferanten und/oder 
Dienstleister), Knappheit von Bezugsmaterialien und 
Bezugsprodukten oder Komponenten oder Streiks im 
öffentlichen Verkehrswesen, die den Frachttransport 
beeinträchtigen, die HY-LINE trotz der nach den 
Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht 
abwenden konnte, gelten diese Umstände ebenfalls 
als höhere Gewalt und die Lieferfrist verlängert sich 
angemessen, sofern die Lieferung oder Leistung nicht 
dauerhaft unmöglich wird und/oder der gegenseitige 
Vertrag dadurch vereitelt wird. Die Lieferfrist kann 
in solchen Fällen um höchstens 8 (acht) Wochen 
verlängert werden. Nach Ablauf dieser Nachfrist 
können sowohl HY-LINE als auch der Kunde vom 
Vertrag zurücktreten, ohne dass die jeweils andere 
Vertragspartei hieraus Schadensersatzansprüche 
herleiten kann.
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Der Kunde hat nur Anspruch auf Ersatz des 
Verzugsschadens, sofern er HY-LINE Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit nachweisen kann, jedoch auf höchstens 
zwanzig Prozent des Wertes der verspäteten Lieferung. 
Weitere Ansprüche aus Lieferverzögerungen sind 
ausgeschlossen.

6. Software und Know-how
Der Kunde darf die überlassene Software, die 
Arbeitsergebnisse, das Know-How, die Datenträger 
und Dokumentation im vorgesehenen Umfange selbst 
benützen, nicht aber an Dritte weitergeben. Das 
Eigentum daran und das Recht zur weiteren Verwendung 
bleiben beim Lieferanten; seinen Lizenzgebern oder 
Bezugsquellen, auch wenn der Kunde oder dem Kunden 
nachgelagerte Käufer oder Nutzer Software-Programme 
oder Know-How-Aufzeichnungen nachträglich ändern.
Jede Erweiterung oder Änderung der Software durch 
den Kunden oder dem Kunden nachgelagerte Käufer 
oder Nutzer benötigt die schriftliche Zustimmung des 
Lieferanten. Erweiterungen, Änderungen oder das 
Löschen von Software oder Firmware durch den Kunden 
oder dem Kunden nachgelagerte Käufer oder Nutzer 
befreien HY-LINE von der Haftung für Gewährleistung, 
Garantie, Schäden, Folgeschäden oder Produkthaftung, 
sofern gesetzlich zulässig und möglich, auch wenn 
diesen seitens HY-LINE zugestimmt wurde. Ist eine 
Befreiung von der Haftung gegenüber Dritten nicht 
möglich, so entschädigt der Kunde HY-LINE finanziell 
im Falle eines Verstoßes gegen diese Vereinbarung 
von den im Zusammenhang mit der Haftung HY-LINE 
entstehenden Kosten und Aufwendungen.
Das Eigentum und das Recht zur weiteren Verwendung 
bleiben beim Lieferanten oder seinen Lizenzgebern 
oder Bezugsquellen, auch wenn der Kunde oder 
dem Kunden nachgelagerte Käufer oder Nutzer die 
Computerprogramme, Arbeitsergebnisse oder Know-
How-Aufzeichnungen nachträglich ändern.
Der Kunde oder dem Kunden nachgelagerte Käufer oder 
Nutzer dürfen für Sicherheits- und Archivzwecke von der 
Software höchstens drei Kopien erstellen. Eine größere 
Anzahl Kopien oder die Verwendung für andere Zwecke 
benötigt die ausdrückliche Zustimmung des Lieferanten.
Der Kunde oder dem Kunden nachgelagerte Käufer oder 
Nutzer haben auf allen Modifikationen und Kopien die 
gleichen Schutzrechtsvermerke wie auf dem Original 

anzubringen.
Der Kunde oder dem Kunden nachgelagerte Käufer 
oder Nutzer ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, 
um Computerprogramme, Arbeitsergebnisse und 
Dokumentationen vor ungewolltem Zugriff oder 
Missbrauch durch Unberechtigte zu schützen.
Der Kunde vereinbart mit seinen nachgelagerten 
Käufern oder Nutzern die Einhaltung der hier in den 
Geschäftsbedingungen festgelegten Bedingungen 
und stellt sicher, dass diese Bedingungen den 
nachfolgenden Käufern oder Nutzern bekannt gegeben 
und anerkannt werden. Der Kunde haftet hierfür 
gegenüber HY-LINE.

7. Dokumentation
Der Kunde hat ein Anrecht auf ein Exemplar der 
Benutzerdokumentation in der üblichen Ausführung des 
Lieferanten, sofern HY-LINE vorliegend. Zusätzliche 
Exemplare oder Dokumentationen in nicht bereits 
vorhandenen Sprachen darf der Lieferant gesondert in 
Rechnung stellen.
Abweichungen in der Dokumentation, namentlich bei 
Beschreibungen und Abbildungen, sind zulässig, sofern 
die Unterlagen ihre Zwecke erfüllen.

8. Geheimhaltung
Beide Parteien werden sämtliche Informationen aus dem 
Geschäftsbereich des anderen, die weder allgemein 
zugänglich noch allgemein bekannt sind, Dritten nicht 
offenbaren und alle Anstrengungen unternehmen, um 
Dritte am Zugang zu diesen Informationen zu hindern. 
Andererseits darf jede Partei in ihrer angestammten 
Tätigkeit Kenntnisse weiterverwenden, die sie bei der 
Geschäftsabwicklung erwirbt.
Die Parteien überbinden diese Verpflichtung auch 
ihren Mitarbeitern, Angestellten, Beauftragten, 
Erfüllungsgehilfen, Kunden, Lieferanten, Käufern und 
Beratern.
Die vorgenannte Pflicht zur Geheimhaltung gilt auch 
über die Beendigung der Vertragsbeziehung hinaus.
Werkzeuge, Formen, Modelle, Muster, Materialien, 
Teile, Pläne, Entwürfe, Zeichnungen, Datenträger, 
Verfahrensbeschreibungen, Kalkulationen, Konditionen, 
wirtschaftliche Bedingungen, Preise sowie sonstige 
Unterlagen oder Informationen, die HY-LINE dem 
Kunden für oder im Rahmen der Durchführung 
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des Verkaufs, der Lieferung oder Leistung zur 
Verfügung stellt, bleiben im Eigentum von HY-LINE.

9. Informationspflicht des Kunden
Der Kunde hat den Lieferanten rechtzeitig auf 
besondere technische Voraussetzungen sowie auf die 
gesetzlichen, behördlichen und anderen Vorschriften 
am Bestimmungsort aufmerksam zu machen, soweit 
sie für die Ausführung und den Gebrauch der Produkte 
von Bedeutung sind.

10. Abnahme und Mängelrüge
Sofern kein besonderes Abnahmeverfahren vereinbart 
ist, hat der Kunde die Produkte innerhalb von 5 
(fünf) Werktagen nach Erhalt zu prüfen und dabei 
allfällige Mängel unverzüglich unter genauer Angabe 
der Umstände und der Art des gerügten Mangels 
schriftlich zu rügen.
Zeigen sich später innerhalb der Garantie- oder 
Gewährleistungsfrist Mängel, die auch bei 
sorgfältiger Prüfung nicht hätten entdeckt werden 
können (versteckte Mängel), hat sie der Kunde dem 
Lieferanten sofort, spätestens jedoch innerhalb 
von 48 (achtundvierzig) Stunden nach Entdeckung 
schriftlich anzuzeigen.
Unterlässt der Kunde die ordnungsgemäße 
Untersuchung und/oder die Mängelrüge innerhalb 
der vorgenannten Frist, ist die Haftung für den 
nicht oder nicht rechtzeitig gerügten oder nicht 
ordnungsgemäß gerügten Mangel ausgeschlossen 
und der Anspruch des Kunden verwirkt. Ansprüche 
des Kunden in Bezug auf gelieferte Produkte 
sind ebenfalls verwirkt, wenn die Mängel durch 
unsachgemäße Behandlung, Verwendung, Lagerung 
oder Handhabung der Produkte durch den Kunden 
oder andere Stellen verursacht wurden, der Kunde 
HY-LINE daran gehindert hat, die Produkte auf 
Mängel zu untersuchen oder die Produkte verarbeitet 
oder vermischt wurden und nicht als von HY-LINE 
stammend identifiziert werden können.

11. Gewährleistung
HY-LINE gewährleistet, dass ihre Produkte frei 
von Material-, Konstruktions-, Ausführungs- und 
Herstellungsfehlern sind. Ist ein Produkt mangelhaft, 
wird HY-LINE unter Ausschluss weitergehender 

gesetzlicher Ansprüche die Lieferung mangelhafter 
Produkte nach freier Wahl von HY-LINE nachbessern 
oder ersetzen. Im Falle der Gewährleistung für 
zugesicherte Eigenschaften kann HY-LINE nach ihrer 
Wahl eine angemessene Minderung des Kaufpreises 
vornehmen oder vom Vertrag zurücktreten, wenn der 
Mangel so schwerwiegend ist, dass er nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist behoben werden kann oder 
die Nachbesserung für HY-LINE zu aufwendig wäre. 
Im Falle einer Ersatzlieferung hat der Kunde auf 
Verlangen von HY-LINE die mangelhaften Produkte 
an HY-LINE zurückzusenden. Eine Rücksendung der 
von HY-LINE gelieferten Produkte ist ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung von HY-LINE nicht zulässig. 
Soweit nicht anders angegeben oder zwischen den 
Parteien vereinbart, erfolgt die Rücksendung stets 
auf Kosten und Gefahr des Kunden. Die Nacherfüllung 
beinhaltet nicht die Deinstallation der mangelhaften 
Produkte oder die erneute Installation. 
Liegt bei Begutachtung tatsächlich kein Mangel 
vor, so kann HY-LINE Ersatz für die durch das 
unberechtigte Nacherfüllungsverlangen entstandenen 
Kosten verlangen.
HY-LINE haftet für zugesicherte Eigenschaften, 
die in der schriftlichen Auftragsbestätigung 
ausdrücklich als solche bezeichnet sind. HY-
LINE übernimmt keine Gewährleistung, wenn der 
Kunde unsachgemäße Änderungen, Installationen, 
Wartungen, Fehlbedienungen, normalen Verschleiß 
oder Reparaturen (z.B. Nichtverwendung von 
Original-Ersatzteilen) an den gelieferten Produkten 
vorgenommen hat, die Gebrauchsanweisung von HY-
LINE missachtet oder Transportschäden verursacht 
hat. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf 
kosmetische Mängel, die die Funktionsfähigkeit der 
Produkte nicht beeinträchtigen. Eine weitergehende 
Gewährleistung einschließlich der Haftung für 
Hilfspersonen oder Folgeschäden, indirekte Schäden 
oder Strafschadensersatz ist ausgeschlossen. Die 
Regelung gemäss Art. 199 des Schweizerischen 
Obligationenrechtes bleibt vorbehalten.
Soweit in diesen Geschäftsbedingungen, 
einschliesslich der nachfolgenden Bestimmungen, 
nichts anderes geregelt ist, haftet HY-LINE auf 
Schadensersatz für Verschulden nur bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit. 
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Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem 
Mangel besteht, kann der Kunde nur zurücktreten 
oder kündigen, wenn HY-LINE die Pflichtverletzung 
zu vertreten hat. Ein uneingeschränktes Recht des 
Kunden zum Rücktritt vom Vertrag ist ausgeschlossen.
Sachmängelansprüche bestehen nicht, wenn es 
sich um Verschleisserscheinungen infolge normaler 
Nutzung handelt, wenn es sich um Ersatzteile und 
solche Baugruppen und Teile handelt, die regelmässig 
ausgetauscht werden müssen, oder wenn der Mangel 
oder Schaden dadurch entstanden ist, dass der 
Kunde einen Mangel nicht fristgerecht gerügt hat 
oder die Produkte unsachgemäss behandelt oder 
überbeansprucht wurden. Soweit die Haftung von 
HY-LINE beschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt dies 
auch für die Haftung unserer Mitarbeiter, Vertreter 
und sonstigen Erfüllungsgehilfen.
Die Gewährleistungsrechte und Rechtsbehelfe können 
ohne vorherige schriftliche Zustimmung von HY-LINE 
nicht an Dritte abgetreten werden.
Die Gewährleistungsansprüche verjähren binnen 
12 Monaten seit Ablieferung der Produkte (vgl. 
INCOTERMS). Bei Teillieferungen läuft die 
vorgenannte Frist individuell.
Der Lieferant erbringt die Gewährleistung nach 
seiner Wahl in seinen Räumen oder beim Kunden, 
der dem Lieferanten freien Zugang zu gewähren 
hat. Demontage- und Montage-, Transport-, 
Verpackungs-, Reise- und Aufenthaltskosten gehen zu 
Lasten des Kunden. Ersetzte Teile werden Eigentum 
des Lieferanten.
Mit Anerkennung oder Beseitigung eines Mangels 
werden Gewährleistungs- und Verjährungsfristen 
nicht unterbrochen, soweit zwingende gesetzliche 
Bestimmungen dies nicht anders regeln.

12. Haftungsbegrenzung
Die Haftung von HY-LINE aus den Verkaufs- und 
Lieferverträgen beschränkt sich auf die Erfüllung der 
vertraglichen Verpflichtungen und ist in jedem Fall 
auf den Ersatz des unmittelbaren Schadens begrenzt. 
Jede andere Haftung, insbesondere für indirekte 
Schäden, Strafschadensersatz und Folgeschäden, 
entgangenen Gewinn, entgangene Einnahmen, 
Datenverluste und Nutzungsausfall, wird hiermit 
ausdrücklich ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich 

zulässig ist. In keinem Fall übersteigt die Haftung von 
HY-LINE den in der Auftragsbestätigung genannten 
Wert.
Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist 
ausgeschlossen.
Die Haftung von HY-LINE gegenüber dem Kunden 
aus jeglichem Rechtsgrund (Kauf- und Liefervertrag, 
AGB, unerlaubte Handlung, etc.) ist auf 10 % des vom 
Kunden bezahlten Kaufpreises begrenzt.
Werden durch Handlungen oder Unterlassungen 
des Kunden oder seiner Erfüllungsgehilfen Personen 
verletzt, Sachen Dritter (einschließlich Endkunden) 
beschädigt oder entstehen sonstige Schäden und wird 
HY-LINE aus diesem Grund in Anspruch genommen, 
so steht HY-LINE ein Rückgriffsrecht auf den Kunden 
zu. Der Kunde wird HY-LINE vollumfänglich schadlos 
halten, wobei HY-LINE dem Kunden Kopien der 
entsprechenden Unterlagen zur Verfügung stellt.

13. Preise, Zahlungsbedingungen und 
Eigentumsvorbehalt
Die Preise verstehen sich, soweit nicht anders 
vermerkt, in Schweizerfranken ohne Mehrwertsteuer, 
Gebühren, Abgaben, Zölle, Transporte, Verpackungen, 
Versicherungen, Installationen, Inbetriebnahmen, 
Schulungen und Anwendungsunterstützungen. Sie 
sind zur Zahlung fällig netto innert vierzehn Tagen seit 
Rechnungsstellung. Die Zahlungstermine sind auch 
dann einzuhalten, wenn der Transport oder Lieferung 
der Produkte durch höhere Gewalt verzögert oder 
verhindert wird, wenn unwesentliche Teile fehlen 
oder wenn Nacharbeiten durchgeführt werden sollen, 
ohne dass der Kunde an der Nutzung der Produkte 
gehindert wird.
Der Kunde darf mit Gegenansprüchen, auch wenn sie 
aus dem gleichen Vertrag oder dessen Anfechtung 
herrühren, nur bei schriftlicher Einwilligung des 
Lieferanten oder beim Vorliegen eines rechtskräftigen 
Gerichtsurteils verrechnen.
Hält der Kunde die Zahlungstermine nicht ein, hat 
er ohne Mahnung vom Zeitpunkt der Fälligkeit an 
einen Verzugszins in der Höhe von 8% zu entrichten. 
Der Kunde darf seine Zahlungen nicht aufgrund von 
Reklamationen zurückhalten.
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Darüber hinaus ist HY-LINE berechtigt, Leistungen 
aus anderen, bereits abgeschlossenen Verträgen 
zurückzuhalten oder von diesen Verträgen 
zurückzutreten, bis der Kunde eine ausreichende 
Sicherheit oder Vorauszahlung in einer von HY-
LINE festgelegten Höhe geleistet hat. Die 
Inanspruchnahme von vereinbarten Skonti und/oder 
Rabatten ist unzulässig und ausgeschlossen, wenn 
sich der Kunde mit der Bezahlung einer anderen 
Rechnung im Rückstand befindet. HY-LINE hat auch 
das Recht, Zahlungsfristen einseitig zu verkürzen.
Die gelieferten und nicht gelieferten Produkte bleiben 
bis zur vollständigen Bezahlung und Begleichung 
sämtlicher, auch noch entstehender Forderungen 
aus der Geschäftsverbindung Eigentum von HY-LINE. 
HY-LINE ist berechtigt, den Eigentumsvorbehalt 
an der dem Kunden gelieferten Produkten 
gegebenenfalls ohne weitere Mitwirkung des Kunden 
in das entsprechende Register eintragen zu lassen. 
Der Kunde hat HY-LINE unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens oder eine Pfändung in das 
Vermögen des Kunden gestellt wird oder wenn Dritte 
auf die HY-LINE gehörenden Produkte zugreifen. 
Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Produkte 
dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten 
Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur 
Sicherheit übereignet werden.

14. Export
Der Kunde ist verantwortlich für die Einhaltung von in- 
und ausländischen Exportvorschriften.

15. Weiterverkauf
Soweit nicht Parteiabrede, die vorliegenden 
Geschäftsbedingungen oder die Natur des 
Geschäftes entgegenstehen, darf der Kunde 
die Produkte verändert oder unverändert weiter 
veräußern.
Falls der Kunde die Produkte weiter veräußert, 
hat er sicher zu stellen, dass sämtliche Pflichten 
aus Software-Lizenzen, aus Geheimhaltung 
sowie aus allfälligen Bewilligungsvorbehalten für 
die Wiederausfuhr auf die jeweiligen Abnehmer 
übergehen.

16. Datenschutz
Die Parteien beachten die gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen. HY-LINE 
bearbeitet Personendaten im Einklang mit ihrer 
Datenschutzerklärung, die aktuell unter folgendem 
Link abrufbar ist: https://www.HY-LINE-group.com/ch-
de/datenschutz

17. Geistiges Eigentum
Zeichnungen, technische Unterlagen, Modelle, 
Vorlagen, Muster, Entwürfe, Designs etc. sowie alle 
eingetragenen und nicht eingetragenen Schutzrechte 
im Zusammenhang mit den Produkten von HY-LINE 
bleiben alleiniges Eigentum von HY-LINE und der 
mit ihr verbundenen Unternehmen. Dem Kunden ist 
es nicht gestattet, Zeichnungen, Muster, Entwürfe, 
Konstruktionen etc. ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung von HY-LINE für andere Zwecke als die, 
für die sie ihm übergeben wurden, zu verwenden, zu 
vervielfältigen oder an Dritte weiterzugeben.
Fertigt HY-LINE Produkte nach Zeichnungen, 
technischen Unterlagen, Modellen oder Vorlagen, 
die der Kunde HY-LINE zur Verfügung gestellt hat, 
so übernimmt HY-LINE keine Verantwortung für die 
Verletzung von Schutzrechten Dritter und daraus 
resultierende Ansprüche. Der Kunde stellt HY-LINE von 
etwaigen Ansprüchen Dritter vollumfänglich frei.

18. Rechtswahl und Gerichtsstand
Dieses Rechtsverhältnis untersteht schweizerischem 
Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

19. Gerichtsstand
Ausschließlicher Gerichtsstand ist der Sitz von HY-
LINE in der Schweiz. HY-LINE darf jedoch auch das 
Gericht am Sitz des Kunden anrufen.

Bitte beachten!
Diese deutschsprachige Version ist die einzig 
bindende Version. Alle anderssprachigen Versionen 
sind rein informative Übersetzungen ohne Haftung für 
die Qualität der Übersetzung.
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